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Zitat von wossen

Auch bei einer Vollzeitstelle kann der tarifbeschäftigte Planstelleninhaber bei Vorliegen
von Gründen (etwa: kein Bedarf) per Änderungskündigung auf Teilzeit gesetzt werden.
Durchaus keine theoretische Möglichkeit - in den 90er Jahren in den Neuen
Bundesländern breitflächig praktiziert...(Tarifparteien hatten sich zudem global auch
darauf geeinigt - schon war es verbindlich für die TBs)

Ich kenne die Rechtsverhältnisse in den 90er Jahren nicht genau, aber auch eine
Änderungskündigung unterliegt den für Kündigungen entsprechenden Regelungen des
Kündigungsschutzgesetzes. Wenn wir mal personen- oder verhaltensbedingte Kündigungen
außer Acht lassen - für die man wahrscheinlich ohnehin direkt kündigen und keine
Änderungskündigung anstreben würde - dann kommen nur noch betriebsbedingte
Kündigungsgründe in Frage. Bei Lehrkräften im öffentlichen Dienst fallen mir kaum betriebliche
Ursachen ein, die überhaupt die Kündigung rechtfertigen könnte. Insofern empfinde ich das
schon als eher theoretisches Konstrukt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
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